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Zweites Gesetz

zur Anpassung des Schlichtungsrechts


im Land Brandenburg


Vom 18. Dezember 2006 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes zur Fortentwicklung 

des Schlichtungsrechts im Land Brandenburg 

Das Gesetz zur Fortentwicklung des Schlichtungsrechts im Land 
Brandenburg vom 5. Oktober 2000 (GVBl. I S. 134), geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. November 2005 (GVBl. I 
S. 254), wird wie folgt geändert: 

Artikel 5 Abs. 2 wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Änderung des Brandenburgischen Schlichtungsgesetzes 

Das Brandenburgische Schlichtungsgesetz vom 5. Oktober 2000 
(GVBl. I S. 134), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
23. November 2005 (GVBl. I S. 254), wird wie folgt geändert: 

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 18. Dezember 2006 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Drittes Gesetz

zur Änderung des Landesrechnungshofgesetzes


Vom 18. Dezember 2006 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Landesrechnungshofgesetz vom 27. Juni 1991 (GVBl. 
S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
22. Juni 2005 (GVBl. I S. 210), wird wie folgt geändert: 

1.	 § 3 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Präsident und der Vizepräsident werden vom 
Landtag ohne Aussprache mit der Mehrheit seiner Mit
glieder für die Dauer von zwölf Jahren gewählt und 
sind von der Landesregierung zu ernennen. Die Ge
wählten werden in ein Beamtenverhältnis auf Zeit be
rufen. Eine Wiederwahl ist nicht möglich. Vor ihrer 
Wahl findet eine Anhörung in einem vom Landtag be
stimmten Ausschuss statt. Das Nähere regelt die Ge
schäftsordnung des Landtages.“ 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Die anderen Mitglieder des Landesrechnungs
hofes sind Beamte auf Lebenszeit. Im Übrigen finden 
die Regelungen des Absatzes 1 entsprechende Anwen
dung.“ 

c)	 Die bisherigen Absätze 2 bis 6 werden die Absätze 3 
bis 7. 

2.	 In § 4 Satz 1 wird die Angabe „35. Lebensjahr“ durch die 
Angabe „40. Lebensjahr“ ersetzt. 

3.	 § 5 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 Stellung der Mitglieder“. 

b)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Mitglieder des Landesrechnungshofes besit
zen richterliche Unabhängigkeit. Die Amtszeit des Prä
sidenten und des Vizepräsidenten endet spätestens mit 
dem Ablauf des Monats, in dem sie die gesetzliche Al
tersgrenze erreichen. Der Präsident und der Vizepräsi
dent treten nach Ablauf ihrer Amtszeit in den Ruhe
stand. Die Vorschriften des Deutschen Richtergesetzes 
für Richter auf Lebenszeit über die Dienstaufsicht, Ver
setzung in ein anderes Amt, Versetzung in den Ruhe
stand, Entlassung, Amtsenthebung, vorläufige Untersa
gung der Amtsgeschäfte, Abordnung, Altersgrenze und 
das Disziplinarverfahren gelten entsprechend.“ 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 18. Dezember 2006 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch




187 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 18 vom 20. Dezember 2006 

Drittes Gesetz

zur Änderung des ÖPNV-Gesetzes


Vom 18. Dezember 2006 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das ÖPNV-Gesetz vom 26. Oktober 1995 (GVBl. I S. 252), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2004 (GVBl. I 
S. 343), wird wie folgt geändert: 

1.	 § 2 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 10 werden das Wort „und“ durch ein Komma 
ersetzt und nach dem Wort „Rufbus“ die Wörter „oder 
Bürgerbus“ eingefügt. 

b)	 In Absatz 11 werden nach den Wörtern „Bedürfnisse 
von“ die Wörter „Kindern, Jugendlichen, Frauen und 
Männern,“ eingefügt und die Wörter „alten Menschen“ 
durch das Wort „Senioren“ ersetzt. 

2.	 § 3 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung im 
übrigen öffentlichen Personennahverkehr einschließlich des 
Ausbildungsverkehrs ist freiwillige Selbstverwaltungsauf
gabe der Landkreise und kreisfreien Städte. § 112 des Schul
gesetzes bleibt davon unberührt. Sie können zur Erfüllung 
dieser Aufgabe Zweckverbände bilden.“ 

3.	 § 7 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Das für Verkehr zuständige Mitglied der Landes
regierung stellt im Benehmen mit dem für Infra
struktur zuständigen Ausschuss des Landtages einen 
Landesnahverkehrsplan für den Schienenpersonen
nahverkehr und landesbedeutsame Verkehrslinien 
anderer Verkehrsträger des öffentlichen Personen
nahverkehrs erstmalig bis zum 31. Dezember 2007 
auf.“ 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „soll der Landesbeauf
tragte für“ durch die Wörter „sollen die Landesbe
auftragten für Gleichstellung sowie für“ ersetzt. 

b)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Im ersten Halbsatz werden die Wörter „sind beson
ders zu berücksichtigen“ durch die Wörter „sollen 
besonders berücksichtigt werden“ ersetzt. 

bb) Nummer 2 wird aufgehoben. 

cc) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Num
mern 2 und 3. 

c)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Im ersten Halbsatz wird das Wort „muss“ durch das 
Wort „soll“ ersetzt. 

bb) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

„6. die Auswirkungen auf die Gleichstellung von 
Frauen und Männern.“ 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

„(5) Der Landesnahverkehrsplan muss Angaben enthal
ten über erforderliche Maßnahmen und zeitliche Vorga
ben zur Erreichung des Zieles, für behinderte und andere 
Menschen eine möglichst weit reichende Barrierefreiheit 
für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
herzustellen.“ 

e)	 Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und wie folgt ge
ändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wort „ist“ durch das Wort „soll“ 
und die Wörter „zu aktualisieren“ durch die Wörter 
„aktualisiert werden“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

4.	 § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Kommunale Nahverkehrspläne 

Die gemäß § 3 Abs. 3 zuständigen Aufgabenträger können 
kommunale Nahverkehrspläne aufstellen, die sinngemäß 
die Erfordernisse, Ziele und Grundsätze gemäß § 7 Abs. 3 
Nr. 1 und 2 sowie der Luftreinhalte- und Lärmminderungs
planung berücksichtigen und möglichst die Angaben ge
mäß § 7 Abs. 4 Nr. 1 bis 5 enthalten.“ 

5.	 § 10 wird wie folgt geändert: 

a)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zur Finanzierung von Verkehrsleistungen, gesetz
lichen Ausgleichsleistungen sowie zur Förderung von 
Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr 
stellt das Land Mittel nach den §§ 5 und 8 des Regio
nalisierungsgesetzes, nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 3 
des Entflechtungsgesetzes sowie Mittel nach Maßgabe 
des Haushaltsplanes zur Verfügung. Die Mittel nach 
dem Entflechtungsgesetz sind für Investitionen zur Ver
besserung von Verkehrsverhältnissen des öffentlichen 
Nahverkehrs in den Gemeinden zu verwenden. Die 
Investitionen umfassen Ausgaben für einzelne Investi
tionsmaßnahmen der Aufgabenträger, der Gemeinden 
und der Verkehrsunternehmen sowie die mit der Ver
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einbarung von Verkehrsleistungen verbundenen Inves
titionen der Verkehrsunternehmen.“ 

b)	 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Zahl „50“ durch die Zahl „83“ er
setzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Bei Veränderungen der Finanzierungsvoraussetzun
gen nach Absatz 1 Satz 1 wird dieser Betrag über
prüft und gegebenenfalls angepasst.“ 

c)	 Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Erhalten die im Landesgebiet tätigen Verkehrsun
ternehmen in genereller Weise gesetzliche Ausgleichs
leistungen für unentgeltliche oder verbilligte Beförde
rung einzelner Personengruppen im öffentlichen Perso
nennahverkehr mit Ausnahme von Leistungen nach den 
§§ 145 bis 149 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, 
so verringern sich die nach Absatz 2 zur Verfügung 
stehenden Mittel um den Betrag der hierfür voraussicht
lich anfallenden Ausgaben des Landes.“ 

d)	 Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 4 
und 5. 

e)	 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Strukturmerk
malen“ die Wörter „einschließlich der Erforder
nisse des Ausbildungsverkehrs“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Als Strukturmerkmal kann dabei auch die Bedie
nung der jeweiligen Aufgabenträgergebiete durch 
Leistungen des Schienenpersonennahverkehrs und 
landesbedeutsame Verkehrslinien anderer Verkehrs
träger in Aufgabenträgerschaft des Landes und de
ren Veränderungen gelten.“ 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wie folgt ge
ändert: 

In Nummer 2 werden nach dem Wort „Aufgaben
träger“ die Wörter „sowie von Grundsätzen der Fahr
preisgestaltung“ eingefügt und das Wort „sowie“ 
durch ein Komma ersetzt. 

dd) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 einge
fügt: 

„3. die Grundsätze der Abgeltung der Verkehrsun
ternehmen,“. 

ee) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und wie 
folgt geändert: 

Nach dem Wort „Zuweisung“ wird ein Komma an
gefügt. 

ff) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 ange
fügt: 

„5. das Verfahren über einen zweckentsprechenden 
Einsatz der Mittel nach Absatz 1 Satz 2“. 

6.	 Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 

„§ 10a 
Ersetzung von Bundesrecht 

§ 45a des Personenbeförderungsgesetzes wird durch § 10 
Abs. 2 und 4 dieses Gesetzes ersetzt.“ 

Artikel 2 

Artikel 1 Nr. 5 tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Im Übrigen tritt 
dieses Gesetz am 1. Januar 2007 in Kraft. 

Potsdam, den 18. Dezember 2006 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch


Viertes Gesetz zur Änderung 

des Brandenburgischen Polizeigesetzes


Vom 18. Dezember 2006 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Brandenburgischen Polizeigesetzes 

Das Brandenburgische Polizeigesetz vom 19. März 1996 
(GVBl. I S. 74), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29. Juni 2004 (GVBl. I S. 289), wird wie folgt geändert: 

1.	 Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 Inanspruchnahme von Notstandspflichtigen“. 

b) Nach § 33 werden folgende Angaben eingefügt: 

„§ 33a Datenerhebung durch den Einsatz technischer 
Mittel zur Überwachung von Wohnungen 
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§ 33b Datenerhebung durch Eingriffe in die Telekom
munikation“. 

c) Die Angabe zu § 36 wird wie folgt gefasst: 

„§ 36 Polizeiliche Ausschreibung“. 

d) Nach der Angabe zu § 36 wird folgende Angabe zu 
§ 36a eingefügt: 

„§ 36a Anlassbezogene automatische Kennzeichenfahn
dung“. 

e) Die Überschrift zu Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterab
schnitt 4 wird wie folgt gefasst:


„Datenberichtigung, Datenlöschung und Datensper

rung“.


2.	 § 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „für die Verfol
gung von Straftaten vorzusorgen und“ gestrichen. 

b)	 In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „gemäß Absatz 1 
Satz 2 für die Verfolgung künftiger Straftaten vorsorgt 
oder“ gestrichen. 

3.	 Die Überschrift zu § 7 wird wie folgt gefasst: 

„Inanspruchnahme von Notstandspflichtigen“. 

4.	 § 8 wird wie folgt geändert: 

a)	 Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. Unverletzlichkeit des Fernmeldegeheimnisses (Arti
kel 10 Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 16 Abs. 1 
der Verfassung des Landes Brandenburg)“. 

b)	 Die bisherigen Nummern 3 bis 5 werden die Nummern 4 
bis 6. 

5.	 Dem § 10 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Besonders schwere Straftaten sind alle in § 100c Abs. 2 
der Strafprozessordnung aufgeführten Straftaten.“ 

6.	 In § 23 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a, § 32 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 
§ 33 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 34 Abs. 1 Nr. 2 und 3, § 35 
Abs. 1 Nr. 2, § 36 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und § 39 Abs. 4 Satz 1 
wird die Angabe „(§ 10 Abs. 3)“ durch die Angabe „(§ 10 
Abs. 3 Satz 1)“ ersetzt. 

7.	 § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Nummer 4 Satz 2 werden die Wörter „des Ministeri
ums des Innern oder einer von ihm beauftragten Stelle“ 
durch die Wörter „des Behördenleiters“ ersetzt. 

b)	 In Nummer 5 werden die Wörter „des Bundesgrenz
schutzes“ durch die Wörter „der Bundespolizei“ ersetzt. 

8.	 § 15 Abs. 5 wird aufgehoben. 

9.	 § 21 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Nummer 4 wird das Wort „oder“ durch ein Komma 
ersetzt. 

b)	 In Nummer 5 wird der Punkt am Satzende durch das 
Wort „oder“ ersetzt und folgende Nummer 6 angefügt: 

„6. sie gemäß Artikel 99 des Schengener Durchfüh
rungsübereinkommens zur gezielten Kontrolle aus
geschrieben ist.“ 

10. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt: 

„(6) Eine Erhebung personenbezogener Daten, durch 
die in den Kernbereich privater Lebensgestaltung ein
gegriffen wird, ist unzulässig. Äußerungen in Betriebs
und Geschäftsräumen zählen in der Regel nicht zum 
Kernbereich privater Lebensgestaltung. Das Gleiche 
gilt für Äußerungen und Handlungen mit unmittelba
rem Bezug zu einer dringenden Gefahr.“ 

b)	 Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7. 

c)	 Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

„(8) Im Falle von verdeckten Datenerhebungen, die nur 
aufgrund richterlicher Anordnung zulässig sind, erfolgt 
die Benachrichtigung spätestens sechs Monate nach Be
endigung der Maßnahme. Eine weitere Zurückstellung 
bedarf der richterlichen Zustimmung. Zuständig ist das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die beantragende Polizei
behörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Die rich
terliche Entscheidung ist vorbehaltlich einer anderen 
richterlichen Anordnung jeweils nach einem Jahr erneut 
einzuholen. Eine Unterrichtung kann mit richterlicher 
Zustimmung auf Dauer unterbleiben, wenn 

1.	 überwiegende Interessen des Betroffenen entgegen
stehen oder 

2.	 die Identität oder der Aufenthaltsort eines Betroffe
nen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermit
telt werden können.“ 

11. § 31 wird wie folgt gefasst: 

„§ 31 
Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und


Ansammlungen sowie auf öffentlich zugänglichen

Straßen und Plätzen


(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öf
fentlichen Veranstaltungen oder Ansammlungen, die nicht 
dem Versammlungsgesetz unterliegen, personenbezogene 
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Daten, auch durch den Einsatz technischer Mittel zur An
fertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen, von Teilneh
mern erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dabei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen 
werden. Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über 
andere Personen erhoben werden, soweit dies erforderlich 
ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu 
können. Bild- und Tonaufzeichnungen, in Dateien such
fähig gespeicherte personenbezogene Daten sowie zu einer 
Person suchfähig angelegte Akten sind spätestens einen 
Monat nach der Datenerhebung zu löschen oder zu ver
nichten. Dies gilt nicht, wenn sie zur Verfolgung von Straf
taten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden oder Tat
sachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person künftig 
Straftaten begehen wird und die Aufbewahrung zur vorbeu
genden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeu
tung (§ 10 Abs. 3 Satz 1) erforderlich ist. § 39 Abs. 6 und 7 
sowie § 47 Abs. 5 und 6 bleiben unberührt. 

(2) Die Polizei kann öffentlich zugängliche Straßen und 
Plätze mittels Bildübertragung offen beobachten und Bild
aufzeichnungen von Personen anfertigen, wenn und solange 
aufgrund von Lageerkenntnissen Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass an diesen Orten vermehrt Straftaten 
drohen oder wenn sich diese an oder in besonders gefähr
deten Objekten im Sinne von § 12 Abs. 1 Nr. 3 befinden. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Bildaufnahmen sind 
spätestens 48 Stunden nach der Datenerhebung zu löschen. 
Dies gilt nicht, wenn sie zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. Über die Maßnah
me entscheidet das Ministerium des Innern auf Vorschlag 
des Behördenleiters. Das für Inneres zuständige Mitglied 
der Landesregierung erstattet dem Ausschuss für Inneres 
des Landtages jährlich einen Bericht über jede Maßnahme, 
der Angaben enthält über 

1.	 Ort und Dauer der jeweiligen Maßnahme und 

2.	 die hierfür jeweils zugrunde liegenden Lageerkenntnisse 
und die insoweit erwarteten Straftaten.“ 

12. § 33 Abs. 3 bis 9 wird aufgehoben. 

13. Nach § 33 werden folgende §§ 33a und 33b eingefügt: 

„§ 33a 
Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel 

zur Überwachung von Wohnungen 

„(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten durch den 
verdeckten Einsatz technischer Mittel zum Abhören und 
Aufzeichnen des gesprochenen Wortes oder zur Anferti
gung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen in oder 
aus der Wohnung (§ 23 Abs. 1 Satz 2) des Betroffenen erhe
ben, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dadurch Erkenntnisse erlangt werden, die für die Ge
fahrenabwehr von Bedeutung sind und 

1.	 dies zur Abwehr einer dringenden Gefahr für Leib, Le
ben oder Freiheit einer Person unerlässlich ist oder 

2.	 aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbesondere auf
grund konkreter Informationen über Planungs- und Vor
bereitungshandlungen, anzunehmen ist, dass 

a)	 Mord, Totschlag oder Völkermord (§§ 211, 212 des 
Strafgesetzbuches oder § 6 des Völkerstrafgesetz
buches), 

b)	 Menschenhandel (§§ 232 Abs. 3 und 4, 233 Abs. 3 
des Strafgesetzbuches), 

c)	 Staatsschutzdelikte im Sinne des § 100a Nr. 1 Buch
stabe a der Strafprozessordnung, 

d)	 schwerer Bandendiebstahl, schwerer Raub, schwe
re räuberische Erpressung oder besonders schwerer 
Fall der Geldwäsche (§§ 244a, 250, 255 oder 261 
Abs. 4 Satz 2 des Strafgesetzbuches), 

e)	 gemeingefährliche Straftaten nach §§ 307 Abs. 1 
bis 3, 308 Abs. 1 bis 3, 309 Abs. 1 bis 4, 310 Abs. 1 
Nr. 1, 313 Abs. 1, 313 Abs. 2 in Verbindung mit 
308 Abs. 2 und 3, 314, 315 Abs. 3, 315b Abs. 3, 
316a oder 316c Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches, 

f)	 schwerwiegende Verstöße gegen das Waffengesetz 
oder Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollge
setz (§§ 51 Abs. 1 und 2, 52 Abs. 5 des Waffengeset
zes, §§ 19 Abs. 1 und 2, 20 Abs. 1, 20a Abs. 1 und 2, 
jeweils auch in Verbindung mit § 21, oder § 22a 
Abs. 1 und 2 des Kriegswaffenkontrollgesetzes) oder 

g)	 schwerwiegende Verstöße gegen das Betäubungs
mittelgesetz (Straftaten nach einer in § 29 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 1 des Betäubungsmittelgesetzes in Be
zug genommenen Vorschrift unter der dort genann
ten Voraussetzung oder nach §§ 29a Abs. 1, 30 
Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 oder § 30a Abs. 1 und 2 des 
Betäubungsmittelgesetzes) 

organisiert begangen werden sollen, die drohende Rechts
gutsverletzung auch im Einzelfall schwer wiegt und die 
Datenerhebung zur Abwehr der mit diesen Straftaten 
verbundenen dringenden Gefahr erforderlich ist. 

(2) Absatz 1 Nr. 1 berechtigt die Polizei zur Datenerhebung 
nur über die Person des für die Gefahr Verantwortlichen 
oder eines Notstandspflichtigen und zu Eingriffen in das 
Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung dieser Personen. 
Absatz 1 Nr. 2 berechtigt die Polizei zur Datenerhebung 
nur über die Person des potenziellen Straftäters oder seiner 
Kontakt- oder Begleitpersonen und zu Eingriffen in das 
Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung dieser Personen. 
Als Kontakt- oder Begleitpersonen kommen nur Personen 
in Betracht, bei denen konkrete Tatsachen für einen objek
tiven Tatbezug zu dem potenziellen Straftäter sprechen. 
Dazu gehören mögliche Auftraggeber, Helfer oder andere 
Personen, die in sonstiger Weise bei der Planung, Durch
führung oder späteren Verwertung der Tatvorteile oder zum 
Schutz des Täters eine Rolle spielen können, sei es durch 
bewusste Unterstützung oder dadurch, dass sie ohne ihr 
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Wissen von dem potenziellen Straftäter für dessen Zwecke 
genutzt werden. Amts- und Berufsgeheimnisträger gehören, 
soweit das geschützte Vertrauensverhältnis reicht, nicht zu 
den Kontakt- oder Begleitpersonen. Die Maßnahme darf 
auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unver
meidbar betroffen werden, es sei denn, es handelt sich um 
Berufsgeheimnisträger gemäß §§ 53, 53a der Strafprozess
ordnung, zu denen ein Vertrauensverhältnis besteht. 

(3) Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit auf
grund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbesondere zu der Art 
der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis 
der zu überwachenden Personen zueinander, anzunehmen 
ist, dass durch die Überwachung Äußerungen oder Hand
lungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zu
zurechnen sind, nicht erfasst werden. 

(4) Die Maßnahme darf nur durch den Richter oder bei 
Gefahr im Verzug durch den Behördenleiter angeordnet 
werden; in diesem Fall ist unverzüglich eine richterliche 
Bestätigung einzuholen. Zuständig ist das Landgericht, in 
dessen Bezirk die beantragende Polizeibehörde ihren Sitz 
hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
entsprechend. In der schriftlichen Anordnung sind anzuge
ben 

1.	 soweit bekannt, der Name und die Anschrift des Adres
saten, gegen den sich die Maßnahme richtet, 

2.	 die zu überwachenden Wohnräume, 

3.	 die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der Ge
fahr nach Absatz 1 und die Begründung der Verhältnis
mäßigkeit der Maßnahme. 

Die Maßnahme ist auf höchstens einen Monat zu befristen. 
Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als einen Monat ist 
zulässig, soweit die Anordnungsvoraussetzungen fortbeste
hen. Andernfalls ist die Maßnahme unverzüglich zu beenden 
und das anordnende Gericht davon zu benachrichtigen. 

(5) Die Überwachung ist unverzüglich zu unterbrechen, so
weit sich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Äußerungen 
oder Handlungen erfasst werden, die dem Kernbereich pri
vater Lebensgestaltung zuzurechnen sind oder dem Schutz 
eines besonderen Vertrauensverhältnisses gemäß Absatz 2 
Satz 6 unterliegen. Entsprechende Aufzeichnungen sind 
unverzüglich zu löschen. Erkenntnisse über solche Äuße
rungen und Handlungen dürfen nicht verwertet werden. 
Die Tatsache der Erfassung der Daten und ihrer Löschung 
ist zu dokumentieren. Ist eine Maßnahme nach Satz 1 unter
brochen worden, so darf sie unter den in Absatz 3 genannten 
Voraussetzungen fortgeführt werden. Im Zweifel ist über 
die Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme unver
züglich eine Entscheidung des Gerichts herbeizuführen. 

(6) Die Unterrichtung des Betroffenen richtet sich nach § 29 
Abs. 6 und 7. Wird wegen desselben Sachverhalts ein straf
rechtliches Ermittlungsverfahren gegen den Betroffenen 
eingeleitet, ist die Unterrichtung in Abstimmung mit der 

Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand des 
Ermittlungsverfahrens zulässt. Die Unterrichtung kann unter
bleiben, wenn der Betroffene im Rahmen des Ermittlungs
verfahrens von der Maßnahme Kenntnis erlangt. 

(7) Die durch die Überwachung erlangten personenbezo
genen Daten sind stets als solche zu kennzeichnen. Sie 
dürfen für andere Zwecke verwendet werden, wenn dies 
zur Abwehr einer in Absatz 1 genannten dringenden Ge
fahr für die öffentliche Sicherheit oder für die Verfol
gung der dort genannten Straftaten erforderlich ist. Eine 
solche Änderung der Zweckrichtung ist festzustellen und 
zu dokumentieren. Die Daten sind unverzüglich zu sper
ren, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. Sie dürfen 
ausschließlich für eine gerichtliche Überprüfung verwen
det werden und sind unverzüglich zu löschen, wenn sie 
hierfür nicht benötigt werden, spätestens zwei Wochen 
nach Unterrichtung der Betroffenen. Auf diese Frist ist in 
der Unterrichtung hinzuweisen. Die Löschung ist zu do
kumentieren. 

(8) Dient die Überwachung ausschließlich dem Schutz der 
bei einem polizeilichen Einsatz in Wohnungen hoheitlich 
tätigen Personen, kann sie abweichend von Absatz 4 allein 
durch den Behördenleiter angeordnet werden. Die hierbei 
erlangten personenbezogenen Daten dürfen anderweitig 
nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenab
wehr verwendet werden, wenn die Rechtmäßigkeit der Maß
nahme zuvor richterlich festgestellt worden ist. Abwei
chend hiervon ist eine Verwendung der Daten bei Gefahr 
im Verzug zulässig, wenn die richterliche Entscheidung un
verzüglich nachgeholt wird. 

(9) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregie
rung erstattet dem Ausschuss für Inneres des Landtages 
jährlich einen Bericht über jede abgeschlossene Wohnraum
überwachungsmaßnahme, der Angaben enthält über 

1.	 deren Anlass und, soweit möglich, seine Zuordnung zu 
Deliktsbereichen, 

2.	 die Zahl der hiervon betroffenen Personen, 

3.	 die Zahl der bei Gericht gestellten Anordnungsanträge, 

4.	 die jeweilige gerichtliche Entscheidung und 

5.	 die Dauer der Maßnahme sowie die Dauer einer Ver
längerung der Maßnahme. 

Hierbei sind personenbezogene Daten zu anonymisieren. 

§ 33b 
Datenerhebung durch Eingriffe 

in die Telekommunikation 

(1) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen des § 33a 
Abs. 1 personenbezogene Daten durch den verdeckten Ein
satz technischer Mittel zur Überwachung und Aufzeich
nung der Telekommunikation erheben. 
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(2) Die Befugnis nach Absatz 1 berechtigt zur Datenerhe
bung nur über die Person des für die Gefahr Verantwort
lichen oder eines Notstandspflichtigen und zu Eingriffen in 
die Telekommunikation dieser Personen. Zum Zwecke der 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten berechtigt die 
Befugnis nach Absatz 1 zur Datenerhebung nur über die 
Person des potenziellen Straftäters oder seiner Kontakt-
oder Begleitpersonen (§ 33a Abs. 2 Satz 3 bis 5) und zu 
Eingriffen in die Telekommunikation dieser Personen. Wird 
erkennbar, dass in den Kernbereich privater Lebensgestal
tung oder in ein durch ein Berufsgeheimnis nach §§ 53, 
53a der Strafprozessordnung geschütztes Vertrauensver
hältnis eingegriffen wird, ist die Datenerhebung zu unter
brechen, es sei denn, sie richtet sich gegen den Berufsge
heimnisträger selbst. 

(3) Die Polizei kann unter den Voraussetzungen der Absät
ze 1 und 2 auch technische Mittel einsetzen, um 

1.	 spezifische Kennungen, insbesondere Geräte- und Kar
tennummer von Mobilfunkendgeräten, zu ermitteln, 
wenn dies für die Durchführung einer Maßnahme nach 
Absatz 1 unerlässlich ist, 

2.	 den Standort eines Mobilfunkendgerätes zu ermitteln 
oder 

3.	 Telekommunikationsverbindungen zu unterbrechen oder 
zu verhindern. 

(4) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 und 3 dürfen personen
bezogene Daten Dritter nur erhoben und Telekommunika
tionsverbindungen Dritter nur unterbrochen oder verhin
dert werden, wenn dies zu ihrer Durchführung unvermeid
bar ist und zum Zwecke der Maßnahme nicht außer Verhält
nis steht. Nach Beendigung der Maßnahme sind dabei erho
bene Daten unverzüglich zu löschen. 

(5) Die Maßnahme darf nur durch den Richter, bei Gefahr 
im Verzug auch durch den Behördenleiter angeordnet wer
den; in diesem Fall ist unverzüglich eine richterliche Bestä
tigung einzuholen. Zuständig ist das Amtsgericht, in des
sen Bezirk die beantragende Polizeibehörde ihren Sitz hat. 
Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ent
sprechend. In der schriftlichen Anordnung sind anzugeben 

1. 	 soweit bekannt, der Name und die Anschrift des Adres
saten, gegen den sich die Maßnahme richtet, 

2.	 eine Kennung des Telekommunikationsanschlusses oder 
Endgerätes, 

3.	 die Art der Maßnahme sowie 

4.	 die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der Ge
fahr nach Absatz 1 und die Begründung der Verhältnis
mäßigkeit der Maßnahme. 

Die Anordnung ist auf den nachfolgend genannten Zeit
raum zu befristen: 

1.	 im Falle des Absatzes 3 Nr. 2 höchstens zwei Wochen, 

2.	 im Falle des Absatzes 3 Nr. 3 höchstens drei Tage und 

3. 	 in allen anderen Fällen höchstens einen Monat. 

Eine Verlängerung um jeweils den gleichen Zeitraum ist 
zulässig, sofern die Anordnungsvoraussetzungen fortbeste
hen. Anderenfalls ist die Maßnahme unverzüglich zu been
den und das anordnende Gericht darüber zu benachrichti
gen. 

(6) Eine Anordnung nach Absatz 5 verpflichtet jeden, der 
geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringt oder 
daran mitwirkt (Diensteanbieter), nach Maßgabe der Rege
lungen des Telekommunikationsgesetzes und der darauf 
beruhenden Rechtsverordnungen zur technischen und or
ganisatorischen Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen 
in der jeweils geltenden Fassung der Polizei die Überwa
chung und Aufzeichnung zu ermöglichen. Die Polizei kann 
Diensteanbieter unter den Voraussetzungen der Absätze 1 
und 2 verpflichten, unverzüglich Auskunft über vorhande
ne und künftige Verkehrsdaten der dort genannten Perso
nen sowie über die für die Ermittlung des Standortes eines 
Mobilfunkendgerätes dieser Personen erforderlichen spezi
fischen Kennungen, insbesondere die Geräte- und Karten
nummer sowie die Zellinformationen, zu erteilen. Die Ent
schädigung richtet sich nach § 23 des Justizvergütungsge
setzes, soweit nicht eine Entschädigung aufgrund des Tele
kommunikationsgesetzes zu gewähren ist. 

(7) Die Unterrichtung des Betroffenen richtet sich nach § 29 
Abs. 6 und 7 sowie § 33a Abs. 6. 

(8) Die aufgrund einer Maßnahme nach Absatz 1, 3 und 6 
Satz 2 erlangten personenbezogenen Daten sind besonders 
zu kennzeichnen. Sie dürfen für andere Zwecke verwendet 
werden, wenn dies zur Abwehr einer in Absatz 1 genannten 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder für die Verfol
gung von Straftaten nach § 100a Satz 1 der Strafprozessord
nung erforderlich ist. Eine solche Änderung der Zweck
richtung ist festzustellen und zu dokumentieren. 

(9) Daten, bei denen sich nach der Auswertung herausstellt, 
dass die Voraussetzungen für ihre Erhebung nicht vorlagen, 
dürfen nicht verwendet werden und sind unverzüglich zu 
löschen, es sei denn, ihre Verwendung ist zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer 
Person erforderlich. In diesen Fällen ist eine richterliche 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Verwendung unver
züglich einzuholen; Absatz 5 gilt entsprechend. Im Übri
gen sind die aufgrund von Maßnahmen nach Absatz 1, 3 
und 6 Satz 2 erlangten personenbezogenen Daten unver
züglich zu sperren, wenn sie nicht mehr erforderlich sind. 
Sie dürfen ausschließlich für eine gerichtliche Überprüfung 
verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen, wenn 
sie hierfür nicht benötigt werden, spätestens jedoch zwei 
Wochen nach Unterrichtung der Betroffenen. Auf diese 
Frist ist in der Unterrichtung hinzuweisen. Die Löschung 
von Daten nach Satz 1 und 4 und nach Absatz 4 Satz 2 ist zu 
dokumentieren. 
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(10) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregie
rung erstattet dem Ausschuss für Inneres des Landtages jähr
lich einen Bericht über jede Maßnahme. § 33a Abs. 9 gilt 
entsprechend.“ 

14. § 36 wird wie folgt geändert: 

a)	 Die Überschrift zu § 36 wird wie folgt gefasst: 

„Polizeiliche Ausschreibung“. 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Sind unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
statt Straftaten von erheblicher Bedeutung besonders 
schwere Straftaten (§ 10 Abs. 3 Satz 2) zu befürchten, 
ist eine Ausschreibung zur verdeckten Registrierung 
oder zur gezielten Kontrolle gemäß Artikel 99 des 
Schengener Durchführungsübereinkommens zulässig.“ 

c)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Im Falle eines Antreffens der ausgeschriebenen 
Person oder des ausgeschriebenen Fahrzeugs können 
die nachstehenden Informationen verdeckt erhoben und 
der ausschreibenden Stelle übermittelt werden: 

1. das Antreffen, 

2. 	 Ort, Zeit oder Anlass der Überprüfung, 

3. 	 Reiseweg und Reiseziel, 

4. 	 Begleitpersonen oder Insassen, 

5. benutztes Fahrzeug, 

6. mitgeführte Sachen, 

7. 	 Umstände des Antreffens der Person oder des Fahr
zeugs.“ 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Richter“ durch das Wort 
„Behördenleiter“ ersetzt. 

bb) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

15. Nach § 36 wird folgender § 36a eingefügt: 

„§ 36a 
Anlassbezogene automatische Kennzeichenfahndung 

(1) Die Polizei kann die Kennzeichen von Fahrzeugen ohne 
Wissen der Person durch den Einsatz technischer Mittel 
automatisiert erheben, wenn 

1.	 dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 
oder Leben einer Person erforderlich ist, 

2.	 dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr erforder
lich ist und die Voraussetzungen für eine Identitätsfest
stellung nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 vorliegen oder 

3.	 eine Person oder ein Fahrzeug nach § 36 Abs. 1 und 1a 
polizeilich ausgeschrieben wurde und Tatsachen die 
Annahme rechtfertigen, dass die für die Ausschreibung 
relevante Begehung von Straftaten unmittelbar bevor
steht. 

(2) Die erhobenen Daten können mit zur Abwehr der Gefahr 
nach Absatz 1 gespeicherten polizeilichen Daten automa
tisch abgeglichen werden. Bei Datenübereinstimmung kön
nen die Daten polizeilich verarbeitet und im Falle des Ab
satzes 1 Nr. 3 zusammen mit den gewonnenen Erkenntnis
sen an die ausschreibende Stelle übermittelt werden. An
dernfalls sind sie unverzüglich zu löschen. 

(3) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregie
rung erstattet dem Ausschuss für Inneres des Landtages 
jährlich einen Bericht über jede Maßnahme, der Angaben 
enthält über deren Anlass, Ort und Dauer.“ 

16. Dem § 39 Abs. 2 wird folgender Satz 6 angefügt: 

„Wird gegen die Person erneut ein Ermittlungsverfahren 
wegen des Verdachts einer Straftat eingeleitet, können die 
nach § 37 festzulegenden Prüfungstermine entsprechend 
Satz 3 und 4 neu festgelegt werden.“ 

17. In § 46 Abs. 1 wird das Wort „gegenwärtigen“ durch das 
Wort „konkreten“ ersetzt.  

18. Die Überschrift zu Kapitel 2 Abschnitt 2 Unterabschnitt 4 
wird wie folgt gefasst: 

„Datenberichtigung, Datenlöschung und Datensperrung“. 

19. In § 49 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „bleibt“ die 
Wörter „im Übrigen“ eingefügt. 

20. § 80 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a)	 In Nummer 1 werden die Wörter „Minister der Justiz und 
für Europaangelegenheiten“ durch die Wörter „für Justiz 
zuständigen Mitglied der Landesregierung“ ersetzt. 

b)	 In Nummer 3 werden die Wörter „innerhalb der vom 
Minister des Innern im Einvernehmen mit dem Minister 
der Justiz und für Europaangelegenheiten erlassenen 
Richtlinien“ gestrichen. 

Artikel 2 
Änderung des Ordnungsbehördengesetzes 

Das Ordnungsbehördengesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 21. August 1996 (GVBl. I S. 266), zuletzt geändert 
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durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2004 (GVBl. I S. 289, 
294), wird wie folgt geändert: 

In § 23 Nr. 2 Buchstabe a wird die Angabe „des Absatzes 3“ 
durch die Angabe „des Absatzes 2“ ersetzt. 

Artikel 3 
Einschränkung von Grundrechten 

Dieses Gesetz schränkt folgende Grundrechte ein: 

Durch Artikel 1 Nr. 9 wird das Grundrecht auf Freiheit der Per
son (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, Artikel 9 Abs. 1 
Satz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg) eingeschränkt. 

Durch Artikel 1 Nr. 13 werden das Grundrecht auf Unverletz
lichkeit des Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10 Abs. 1 des 
Grundgesetzes, Artikel 16 Abs. 1 der Verfassung des Landes 
Brandenburg) und das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 15 der Ver
fassung des Landes Brandenburg) sowie das Grundrecht auf 
Datenschutz (Artikel 11 der Verfassung des Landes Branden
burg) eingeschränkt. 

Durch Artikel 1 Nr. 11, 14 bis 17 wird das Grundrecht auf Daten
schutz (Artikel 11 der Verfassung des Landes Brandenburg) 
eingeschränkt. 

Artikel 4 
Neufassung des Brandenburgischen Polizeigesetzes 

Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung kann 
den Wortlaut des Brandenburgischen Polizeigesetzes in der 
vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Ge
setz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I be
kannt machen. 

Artikel 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Zu
gleich tritt Artikel 3 Satz 2 des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Brandenburgischen Polizeigesetzes vom 19. Dezember 2000 
(GVBl. I S. 179, 182) außer Kraft. § 33b Abs. 3 und § 36a des 
Brandenburgischen Polizeigesetzes, die durch dieses Gesetz 
eingefügt werden, treten zwei Jahre nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes außer Kraft. 

Potsdam, den 18. Dezember 2006 

Der Präsident

des Landtages Brandenburg


Gunter Fritsch
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